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Einladung zur Jahreshauptversammlung 
 

 

 

HIERMIT WIRD BEKANNT GEGEBEN, dass die Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber von Fidelity Active STrategy 
(der „Fonds“) am Donnerstag, den 13. März 2025 um 12:00 Uhr (Luxemburger Zeit) stattfinden wird. Die Anteilinhaber werden 
eingeladen, an der Jahreshauptversammlung teilzunehmen, um über die folgende Tagesordnung zu beraten und abzustimmen: 
 
Punkt 1 Vorlage des Berichts des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr bis zum 30. September 2024. 
 
Punkt 2 Vorlage des Berichts des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr bis zum 30. September 2024. 
 
Punkt 3 Genehmigung der Aufstellung des Nettovermögens und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Veränderung des 

Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024. 
 
Punkt 4  Entlastung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr bis zum 30. September 2024. 
 
Punkt 5  Wahl/Wiederwahl von fünf (5) Verwaltungsratsmitgliedern, konkret der folgenden anwesenden 

Verwaltungsratsmitglieder:  
i. Jeffrey Lagarce  
ii. Romain Boscher 
iii. Eliza Dungworth  
iv. Carine Feipel 
v.  Allan Pelvang (vorbehaltlich der Bestätigung durch die CSSF) 
 

Punkt 6:  Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das am 30. September 2024 endende 
Geschäftsjahr. 
 

Punkt 7  Wiederwahl von Deloitte Audit SARL, Luxemburg, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr bis zum  
30. September 2025. 

 
Punkt 8  Genehmigung der Zahlung von Dividenden für das Geschäftsjahr bis zum 30. September 2024 und der Ankündigung 

von Dividenden für das Geschäftsjahr bis zum 30. September 2025. 
 
Punkt 9 Erörterung anderer Angelegenheiten, die auf der Versammlung ordnungsgemäß vorgebracht werden. 
 
Vorbehaltlich der von der Satzung des Fonds auferlegten Einschränkungen in Bezug auf Anteilinhaber, die in den Vereinigten 
Staaten ansässig sind, bzw. Anteilinhaber, die mehr als drei Prozent (3 %) der in Umlauf befindlichen Anteile besitzen, ist jeder 
Anteil zu einer Stimme berechtigt. Die Anteilinhaber werden eingeladen, mit Hilfe des beigefügten Stimmrechtsformulars 
abzustimmen. 
 
Für die Durchführung der Jahreshauptversammlung ist kein Quorum erforderlich und Beschlüsse werden, soweit nicht anders 
angegeben, mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Zu den abgegebenen Stimmen zählen nicht die 
Stimmen für Anteile, für die der Anteilinhaber nicht an der Abstimmung teilgenommen, sich der Stimme enthalten oder einen 
leeren oder ungültigen Stimmzettel abgegeben hat. Jeder Anteil des Fonds hat auf der Versammlung, unabhängig vom Wert des 
besagten Anteils, eine Stimme. 
 
16. Dezember 2024 
 
Auf Anordnung des Verwaltungsrats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


